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Verordnung zum Parkierreglement 

§ 1 Parkkartengebühren 

Einwohner/innen-Parkkarten   CHF   60.00 pro Jahr4 

Einwohner/innen-Parkkarten   CHF 180.00 für 3 Jahre4 

Mitarbeiter/innen-Parkkarten   CHF   50.00 pro Monat1;  

      CHF 300.00 pro 1/2 Jahr;  

       CHF 550.00 pro Jahr2 

Arbeitgeber/innen-Parkkarten   CHF 700.00 pro Jahr2 

Tagesparkkarte     CHF   10.001 

§ 2 Bezugsstellen 
1Bezugsstelle für alle Parkkarten ist die Gemeindeverwaltung. 
2aufgehoben2 
3Weitere Verkaufsstellen bestimmt der Gemeinderat. 

§ 3 Bezugsberechtigung der Arbeitgeber/innen für Arbeitgeber/innen-Parkkarten 
1In Münchenstein ansässige Arbeitgeber/innen haben einen schriftlichen Antrag bei der Gemeindepolizei 
einzureichen, aus dessen Begründung hervorgeht, für welche Mitarbeitende aus dem gleichen Einzugsgebiet 
eine Arbeitgeber/innen-Parkkarte bezogen wird.2 

 

 
Münchenstein, den 7. Dezember 2010  

 

Für den Gemeinderat 

Der Präsident Der Geschäftsleiter 

 

Walter Banga     Stefan Friedli 
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